
Narrenzunft Hailfingen  (www.Narrenzunft-Hailfingen.de) 

Aufsichtspflicht von minderjährigen Personen bei Narrenausfahrten 

 

Minderjähriges Mitglied:  
Name minderjähriges Mitglied:  Name Personensorgeberechtigte / Eltern: 

    
Anschrift:  Tel:  

    

 

Erziehungsbeauftragte Person: 
Name:    

    
Anschrift:  Tel:  

    

 

 

Veranstaltung:  Umzug  Abendveranstaltung:  
  
Ort:  Datum:  

    

 

 

Hinweise zur Übertragung der Aufsichtspflicht 

 Die Personensorgeberechtigten tragen die Verantwortung bei der Auswahl der Aufsichtsperson. 

Die Übertragung kann nur auf volljährige Personen erfolgen, die geeignet und in der Lage sind 

Erziehungsaufgaben wahrzunehmen (Autoritätsverhältnis). 

 

 Die erziehungsbeauftragte Person muss sich ausweisen können. 

 Die erziehungsbeauftragte Person ist dafür verantwortlich, dass die Jugendschutzbestimmungen 

bezüglich Alkohol- und / oder Rauchverbots beachtet werden (§9 und §10 Jugendschutzgesetz) 

 Die erziehungsbeauftragte Person muss während dem gesamten Aufenthalt des Jugendlichen bei 

der Veranstaltung anwesend sein. 

 Die erziehungsbeauftragte Person darf während der Begleitung nicht unter Einfluss von Alkohol 

oder Drogen stehen. 

 

 Die Aufsichtsübertragung kann nur für eine bestimmte Veranstaltung erfolgen.  

(Keine Dauerbeauftragung) 

 

 

Erklärung 

Als Inhaber der Personensorge erkläre ich/ erklären wir hiermit, dass die als erziehungsbeauftragte 

genannte Person beauftragt ist, für den Besuch der o.g. Veranstaltung die Aufsichtspflicht für mein/ 

unser o.g. Kind zu übernehmen. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen. 

 

Als erziehungsbeauftragte Person, übernehme ich die Aufsichtspflicht und somit für die Verantwortung 

für das o.g. Kind für den Besuch der o.g. Veranstaltung. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis 

genommen. 

 

 

Mit der Unterschrift erklären sich die Personenberechtigte/Eltern und der Erziehungsbeauftragte mit der oben 

aufgeführten Übertragung der Aufsichtspflicht, sowie den aufgeführten Hinweisen für einverstanden. Wir weisen 

darauf hin, dass eine Fälschung der Unterschrift eine Straftat (§ 267 StGB) darstellt und bereits der Versuch 

strafbar ist. 

 

 

   
Unterschrift Personensorgeberechtigte / Eltern  Unterschrift Erziehungsbeauftragter 

 


